28. NOVEMBER 2025 - Gesetz zur Wiederaufnahme von Artikel 31bis der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat in Bezug auf die elektronische Verfahrensführung vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


(Belgisches Staatsblatt vom 17. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


28. NOVEMBER 2025 - Gesetz zur Wiederaufnahme von Artikel 31bis der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat in Bezug auf die elektronische Verfahrensführung vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 31bis der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, aufgehoben durch das Sondergesetz vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Art. 31bis - § 1 ­ Der Staatsrat schafft und verwaltet eine elektronische Plattform, die er den Parteien für die Einleitung und Verwaltung der vor ihn gebrachten Streitverfahren zur Verfügung stellt.

Der Staatsrat wird bestimmt als der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), was die Verarbeitung der in vorliegendem Artikel erwähnten personenbezogenen Daten betrifft.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des vorliegenden Artikels ist beschränkt auf die Erhebung, Verwendung und Speicherung von Identifizierungs-, Authentifizierungs- und Verbindungsdaten in Bezug auf die Nutzer der elektronischen Plattform sowie von personenbezogenen Daten in Verfahrensunterlagen und Schriftstücken, die eine elektronische Akte bilden.

Bei den personenbezogenen Daten in Bezug auf die Nutzer der elektronischen Plattform handelt es sich um Nationalregisternummer, Name und Vornamen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Daten werden für eine Dauer von fünf Jahren ab Schließung der Akte aufbewahrt. Diese Frist wird jedoch verlängert, bis alle Rechtsmittel in allen anhängigen Verfahren, auf die sich die Daten beziehen, ausgeschöpft sind.

Nationalregisternummern werden unter Einhaltung der in Artikel 8 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen vorgesehenen Bedingungen verarbeitet.

Personenbezogene Daten in Verfahrensunterlagen und Schriftstücken, die eine elektronische Akte bilden, werden gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 für eine Dauer von dreißig Jahren ab Schließung der Akte aufbewahrt.

Ab dem zehnten Jahr nach Schließung der Akte ist für den Zugriff auf die in Absatz 6 erwähnten Daten jedoch eine Erlaubnis des für die Verwaltungsstreitsachenabteilung verantwortlichen Korpschefs erforderlich.

Amtsinhaber und Verwaltungsmitarbeiter, die an der Erfüllung von Rechtsprechungsaufgaben der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates beteiligt sind, haben im Rahmen ihrer Funktion Zugriff auf personenbezogene Daten.

§ 2 ­ Die elektronische Verfahrensführung ist Pflicht für alle Parteien, die sich von einem Rechtsanwalt beistehen oder vertreten lassen, und für die in Artikel 14 § 1 Absatz 1 erwähnten Behörden.

§ 3 - Die Arbeitsweise der in § 1 Absatz 1 erwähnten elektronischen Plattform, einschließlich Registrierungsverfahren, Methoden zur Authentifizierung der Nutzer, Format und Unterzeichnung der Dokumente sowie Nutzungs- und Sicherungsmodalitäten, wird durch einen im Ministerrat beratenen Königlichen Erlass festgelegt."


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am 31. Dezember 2025 in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


Art. 4 - Artikel 31bis § 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, wieder aufgenommen durch Artikel 2, findet nur Anwendung auf Streitverfahren, die ab dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes eingeleitet werden.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 28. November 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
B. QUINTIN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

